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Wer die Qualität der Luftreinhaltepoli- 
tik überwiegend nach Umfang der im
missionsschutzrechtlichen Regelungen 
und den administrativen Vollzugsauf
wand beurteilt, kommt leicht zu dem Er
gebnis, daß die Bundesrepublik 
Deutschland im internationalen Ver
gleich die „Nase vorn hat“. Zu einer ab
weichenden Schlußfolgerung kommt 
eine Untersuchung des Umweltinstituts 
im Wissenschaftszentrum Berlin, in der 
insbesondere nach den Effekten der Im
missionsschutzpolitik in Relation zum 
behördlichen Aufwand gefragt wurde. 
Der Politikwissenschaftler Helmut 
Weidner stellt einige zentrale Ergeb
nisse der von der Stiftung Volkswagen
werk und der Deutschen Forschungsge
meinschaft geförderten Studien zur 
Normbildung und Implementation in 
der S 0 2-Luftreinhaltepolitik vor.

Die Hochschornsteinpolitik hat die Probleme der Luft nur verlagert. Was die Bun
desrepublik Deutschland „wegbläst", erhält sie von den Nachbarn zurück

Das Fazit der in der Bundesrepu
blik Deutschland, England, 
Frankreich, Italien, den Nieder
landen und der Schweiz durchgeführten 

Untersuchung [1] ist, daß der beträcht
lich höhere Aufwand an Vollzugsaktivi
täten in der Bundesrepublik Deutsch
land nicht zu entsprechend größeren 
Erfolgen im Vergleich zu den „schlichte
ren“ Politiken der anderen europäischen 
Staaten geführt hat.

Hochschomsteinpolitik
Auch hierzulande ist bei größeren 

Emittenten die „Hochschornsteinpoli
tik“ maßgebliches Mittel der zuständi
gen Behörden, eine Verbesserung der 
Luftsituation in Belastungsgebieten zu 
erreichen. Hauptsächlich hierdurch 
nahm die weiträumige Schadstoffvertei
lung zu, die von Experten für die erheb
lichen Waldschäden in industriefernen 
Gebieten verantwortlich gemacht wird. 
An dieser Problemverlagerung sind im 
wesentlichen die konventionellen Kraft- 
und Fernheizwerke beteiligt. Ihre S02- 
Emissionen stiegen sek 1966 kontinuier
lich (um rund 30°/o) an.
hui™ K it-inf , lndu.strie sowie Haus-
‘--'rntL'mksioncn dagegen u dle ^ e~ / i,,"uek \i}. Ls wäre jed beträchtlich

ch ein Trug-

Schwachstellen 
in der Luft
reinhaltung

S 0 2-Luftreinhaltepolitik in der 
Sackgasse?  —  Die Bundesrepublik 

im internationalen Vergleich .

Schluß, die hier erzielten Emissionssen
kungen überwiegend auf Leistungen der 
Luftreinhaltepolitik zurückzuführen. In 
der Bundesrepublik Deutschland wie in 
den anderen Untersuchungsländern — 
so ergaben Interviews mit Emittenten — 
ist die Entwicklung der S02-Emissionen 
stärker von Veränderungen der Kon
junkturlage und von Energieeinspar
maßnahmen oder Veränderungen der 
Energieträgerstruktur abhängig; letztere 
wurden in der Regel ohne Anstoß durch 
die Umweltbehörden vorgenommen.

Insgesamt war für alle Untersu
chungsländer eine schwache Position 
der Umweltbehörden zur Verwirkli
chung einer aktiven, die zentralen Be

stimmungsfaktoren von S02-Emissionen 
(Energie-, Wirtschafts-, Technologiepoli
tik) kontrollierenden oder auch nur 
signifikant beeinflussenden Luftreinhal
tepolitik feststellbar. Auch war in allen 
Ländern die Sanierung von Altanlagen 
ein ähnlich „harter Brocken“ für die 
Vollzugsbehörden. In keinem Land ging 
bis heute etwa eine Rauchgasentschwe
felungsanlage aufgrund einer nachträgli
chen Anordnung in Betrieb [3].

Bundesdeutsche
Schwachstellen
Trotz dieser Ähnlichkeit von 

Schwachstellen der Luftreinhaltepolitik
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Die Folgen der 
Luftverschmut
zung: Nicht nur 
„Waldsterben", 
auch sauere Bö
den und Gewäs
ser und abbrök- 
kelnde Kunst
werke. — Hier 
eine Sandsteinfi
gur am Fürsten
portal des Bam
berger Doms

Bilder: U-Archiv

in allen Untersuchungsländern schärft 
der internationale Vergleich unter Ein
beziehung der Aufwand-Effekt-Relation 
den Blick für einige Besonderheiten des 
Systems in der Bundesrepublik Deutsch
land, die voraussichtlich stärker in die 
luftreinhaltepolitische Sackgasse als zu 
Vorsorge- und effektorientierten Maß
nahmen führen.

Auf diese Schwachstellen, die nicht 
nur auf Vollzugs-, sondern vielfach auch 
auf Programmdefiziten (etwa fehlender 
oder vager Rechtsnormen für zentrale 
Bereiche) beruhen, wird im folgenden 
eingegangen.

Vorschriftenberge
Kein anderes Untersuchungsland 

kann mit Anzahl, Umfang und Detail- 
liertheit der hierzulande vorfindbaren 
immissionsschutzrechtlichen Regelun
gen mithalten. Im Vergleich der Paragra
phenberge nimmt die Bundesrepublik 
Deutschland eindeutig die Spitzenposi
tion ein. Dennoch zeigt eine Gesamtana
lyse, daß die Quantität nicht mit Qualität 
gleichzusetzen ist: Insbesondere klare 
Zielsetzungen, die überprüfbares und ef
fektorientiertes Verwaltungshandeln er
zwingen, fehlen weitgehend.

So sind zentrale Begriffe wie etwa 
„Vorsorge“, „Stand der Technik“, 
„schädliche Umwelteinwirkungen“ trotz 
einer relativ präzise anmutenden Legal
definition durch eine Vielzahl von Ne
benbestimmungen in ihrer handlungs
leitenden Funktion stark abgeschwächt

worden. Angebliche Grundpfeiler des 
sanierungsbezogenen Immissionsschutz
rechtes werden durch realitätsignorie
rende Bestimmungen bis zu ihrer na
hezu vollzugspraktischen Bedeutungslo
sigkeit abgeschwächt. Deutlich wird dies 
an den Vorschriften zur Aufstellung von 
Luftreinhalteplänen und zum Erlaß 
nachträglicher Anordnungen.

Luftreinhaltepläne gibt es einerseits 
trotz der Existenz zahlreicher (zum Teil 
ausgewiesener) Belastungsgebiete bisher 
nur in sehr kleiner Anzahl. Andererseits 
haben die wenigen, aber sehr aufwendi
gen Luftreinhaltepläne — soweit be
kannt — nur minimale Erfolge vorzu
weisen. Dennoch wurden gerade neben
geordnete Bereiche (etwa Bestimmun
gen zur Emissionserklärung und zur 
Feststellung von Belastungen) besonders 
intensiv geregelt. Der Problemkern — 
der fehlende Zwang, Belastungsgebiete 
tatsächlich und rasch auszuweisen sowie 
die schwache Vollzugsrelevanz des Maß
nahmenplanes — bleibt hiervon weitge
hend unberührt.

Nachträgliche 
Anordnungen selten
Mit nachträglichen Anordnungen sol

len die für eine Luftverbesserung beson
ders wichtigen Altanlagen in die ökolo
gische Pflicht genommen werden. Die 
Praxis zeigt, daß dieses bedeutende 
rechtliche Sanierungsinstrument nur 
selten zum Zuge kommt. Dies resultiert 
primär aus den emittentenschützenden 
Anforderungen, daß die nachträgliche

Anordnung nach dem Stand der Technik 
erfüllbar und wirtschaftlich vertretbar 
sein muß.

Hier liegt das im deutschen Umwelt
recht mehrfach auftretende Phänomen 
eines „rechtlichen Nullsummenspieles“ 
vor, wo eine" "augenscheinlich strenge 
(und sinnvolle) Programmregelung 
durch weniger offensichtliche Nebenbe
stimmungen weitgehend abgeschwächt 
wird. Die Folgen sind unter anderem im
mense öffentliche Finanzhilfen, um die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit sicherzu
stellen. Insgesamt läßt sich — was hier 
nur exemplarisch gezeigt werden konnte 
— feststellen, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland eine vergleichsweise starke 
Tendenz besteht, vor konfliktträchtigen, 
ursachenorientierten Regelungen auf 
nebengeordnete, verwaltungsaufwand
steigernde Nebenbereiche auszuwei
chen. Dies bindet Verwaltungskapazitä
ten, die zur Entwicklung und Durchset
zung effektorientierter Strategien not
wendig wären.

Technizistischer Irrweg
Die Umweltpolitik der Bundesrepu

blik Deutschland stellt wesentlich stär
ker auf eine umfassende, detaillistische 
Regelung von technischen Anforderun
gen in einer Vielzahl von Einzelberei
chen ab, als andere Länder das tun. Die 
Vollzugspraxis zeigt hingegen, daß trotz 
dieser aufwendigen Konkretisierungen 
von emissions-, immissions- oder meß- 
technischen Aspekten die Entwicklung 
und Durchsetzung von Vermeidungs
techniken im SOj-Bereich einen eher 
mühsamen Verlauf genommen hat. Dies 
liegt überwiegend daran, daß die Um
weltadministration insgesamt dem ge
ballten technischen Sachverstand der In
dustrieseite und deren Ressourcen unter
legen ist.

Die zur Entlastung der Verwaltung 
vorgenommene Verlagerung von Ent
scheidungsprozessen (etwa für techni
sche Richtlinien) in parastaatliche Insti
tutionen (zum Beispiel Verein Deutscher 
Ingenieure) erscheint angesichts des 
Aufwandes technischer Normierungen 
als einzig gangbarer Ausweg, ist indessen 
kaum eine angemessene Lösung: Trotz 
staatlicher Beteiligung und Regelungen 
zum Entscheidungsprocedere ist das 
Durchschlagen wirtschaftlicher Interes
sen nicht prinzipiell zu vermeiden [4],

Hinzu kommt, daß die Fülle hoch
komplexer technischer Regelungen im 
Zusammenspiel mit den gleichermaßen 
komplizierten rechtlichen Regelungen 
das Luftreinhalterecht nur noch für we
nige Spezialisten durchschaubar macht. 
Im Rückblick zeigt sich im übrigen, daß 
gerade „schlichte“, vollzugsunaufwen
dige Regelungen, wie etwa die schritt
weise Senkung des Schwefelgehaltes im 
leichten Heizöl, zu spürbaren Luftver
besserungen geführt haben.
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Mängel im Meßbereich
Immer aufwendigeren Meßaktivitä

ten zur Feststellung der Immissionssi
tuation steht eine nur schwach ausge
prägte Problem- und Maßnahmeorien
tierung der Verwaltung gegenüber. Die 
Bundesrepublik Deutschland verfügt 
über eines der modernsten Immissions
meßnetze. Trotz der hohen Kosten des 
gesamten Meß- und Analysebereichs 
werden die Grundfunktionen von Im
missionsmessungen nicht ausreichend 
erfüllt. Diese bestehen in der Informa
tionslieferung über Stand und Entwick
lung der Luftbelastung durch die wich
tigsten Schadstoffe für die zuständigen 
Behörden, um möglichst fasch wirksame 
Maßnahmen zur Sanierung und Präven
tion ergreifen zu können; in der aktuel
len Aufklärung der Bevölkerung über 
Belastungssituationen und Trends sowie 
in der Schaffung einer Grundlage zur 
Eigen- und Fremdbewertung der Behör
denaktivitäten und der Luftreinhaltepo- 
litik im allgemeinen. Es zeichnen sich 
dagegen bestimmte Tendenzen ab, durch 
höchst komplexe Meß- und Beurtei
lungsverfahren (Festlegung von Meßor
ten, Meßzeiträumen, Perzentilen, Aus
breitungsrechnungen usw.) eine Beurtei
lung der realen Schadstoffbelastung 
insbesondere durch den „Laien“ zu er
schweren. Ein Beispiel hierfür ist die 
„Ausbreitungsrechnung“ in der neuen 
TA Luft. Teilweise scheint es berechtigt 
zu sein, hier von „meßtechnischen Ta
schenspielertricks“ zu sprechen.

Einseitige Kooperations
praxis
Die Kooperation der Verwaltung mit 

umweltpolitisch engagierten Bürger
gruppen bei Auseinandersetzungen mit 
Großemittenten ist vergleichsweise un
terentwickelt. Auch auf Bundesebene

wird das offiziell als Grundelement der 
Umweltpolitik bezeichnete Koopera
tionsprinzip eher einseitig zugunsten 
wirtschaftlicher Interessengruppen an
gewendet. Dies hat auch dazu beigetra
gen, daß Umweltschutzgruppen der offi
ziellen Immissionsschutzpolitik sehr 
mißtrauisch gegenüberstehen und eher 
auf Erfolge durch konfliktorientiertes 
Verhalten bauen. Aufgrund des gerade 
in der Bundesrepublik Deutschland ra
piden Anwachsens des umweltpoliti
schen Sachverstandes bei Umweltgrup
pen (auch für technische Detailregelun
gen) bringen solche Konflikte die 
Verwaltung in immer stärkere Argu
mentationsnöte; die Folge ist in der Re
gel ein Anstieg des Verwaltungsaufwan
des, um den Bestand amtlicher Entschei
dungen gegenüber Einwendungen von 
Dritten vor Verwaltungsgerichten si
cherzustellen.

Beispiele aus anderen Ländern (insbe
sondere den Niederlanden und Italien) 
zeigen dagegen eindrücklich, daß sich 
eine stärkere Zusammenarbeit mit Bür
gergruppen positiv auf die Durchset
zungskraft der Umweltbehörden bei 
konfliktreichen Auseinandersetzungen 
mit Großemittenten auswirkt. Die Res
source „Umweltschutzgruppen“ gilt es 
von den meisten deutschen Verwaltun
gen noch zu entdecken.

Nationale Alleingänge 
in der EG — ein Hindernis
Die hier genannten bundesdeutschen 

Spezifika der Luftreinhaltepolitik sind 
weitgehend Ursache dafür, daß trotz der 
im internationalen Vergleich ausgebau
testen Regelungssysteme und des hohen 
Verwaltungsaufwandes die Effekte für 
Luftqualitätsverbesserungen relativ ge
ring sind. Die anderen im Rahmen des 
Projekts untersuchten Länder sind aller

dings auch keine umweltpolitischen Mu
sterknaben. Auch dort — mit gewisser 
Ausnahme in den Niederlanden — hat 
Schwefeldioxid nur einen geringen Stel
lenwert für die Luftreinhaltepolitik.

Die unterschiedliche Vollzugspraxis 
der Umweltpolitik und die unterschied
lichen Problem- und Interessenlagen in 
den EG-Mitgliedsländern lassen zudem 
eine rasch greifende und effiziente ge
meinschaftliche Luftreinhaltepolitik ge
genwärtig als illusorisch erscheinen. 
Dazu trägt auch bei, daß das „Waldster
ben“ für die meisten anderen Länder 
noch als ein weitgehend deutsches Pro
blem gilt. Zudem führte die Politik der 
EG im Luftreinhaltebereich bislang im 
wesentlichen zu einer Festschreibung 
des „kleinsten gemeinsamen Nenners“.

Die problematischen Voraussetzun
gen für eine wirksame, EG-einheitliche 
Luftreinhaltepolitik lassen es angesichts 
der schon rollenden S02-Schadensla- 
wine — die derzeit durchgeführte Wald
zustandserfassung in der Bundesrepu
blik Deutschland zeigt nach vorläufigen 
Informationen einen drastischen An
stieg des Waldsterbens — geraten er
scheinen, „nationale Alleingänge“ zu 
forcieren. Umweltpolitische Schrittma
cherregelungen waren, so zeigt die bishe
rige Erfahrung, noch immer „Vitamin
spritzen“ für die eher lethargische 
EG-Umweltpolitik. Helmut Weidner
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